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Beratungsfolge: X öffentlich  nichtöffentlich 
 

Rat 19.10.2022 

Kurzbezeichnung: 
 
Neufassung der Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden in der Universitätsstadt 
Siegen 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Universitätsstadt Siegen beschließt die „Satzung zur Durchführung von Bürger-
entscheiden in der Universitätsstadt Siegen“ gemäß Anlage zur Vorlage. 
 
 
Sachverhalt / Begründung: 
 
Mit Datum vom 20.06.2022 wurde bei der Stadt Siegen die Durchführung eines Bürgerbe-
gehrens gemäß § 26 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW) angezeigt. Im Rah-
men der Vorbereitung auf einen eventuellen Bürgerentscheid ist aufgefallen, dass die derzeit 
gültige Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt Siegen einige Passagen 
enthält, die einer Überarbeitung bedürfen. Sowohl im § 26 GO NRW als auch in den kommu-
nalwahlrechtlichen Vorschriften – an denen sich die Durchführung von Bürgerentscheiden zu 
großen Teilen orientiert - haben sich Änderungen ergeben, die bisher noch keine Berücksich-
tigung in der Bürgerentscheid-Satzung gefunden haben.  
 
Im Kommunalwahlrecht ist hier beispielsweise die Änderung des Stichtages für den Aufbau 
des Wählerverzeichnisses oder der Wegfall des Ausschlussgrundes vom aktiven Wahlrecht 
für Menschen, für die ein Betreuer in allen Angelegenheiten bestellt ist, zu nennen. Auch die 
mittlerweile in der Gemeindeordnung festgeschriebene Möglichkeit des Stichentscheids fin-
det in der derzeitigen Satzung noch keine Erwähnung. 
 
Bei der Anpassung der Satzung wurde die Mustersatzung des Städte- und Gemeindebundes 
NRW zu Rate gezogen, welche alle derzeit geltenden rechtlichen Vorgaben sowie Vorge-
hensweisen aus der bewährten Praxis berücksichtigt. Da der Aufbau dieser Mustersatzung 
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sich in vielen Punkten von unserer derzeit gültigen Satzung unterscheidet, soll eine Neufas-
sung anstelle einer Ergänzungssatzung beschlossen werden. Die wesentlichen inhaltlichen 
Punkte bleiben erhalten. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  ja  nein 

Gesamtkosten 
der Maßnahme 
 
 
      

jährliche Folgekosten 
 
 
 
      

Finanzierung 
Eigenanteil 
 
 
      

Finanzierung 
objektbezogene 
Einzahlungen 
 
      

Abstimmung 
mit dem Kämmerer 

 ist erfolgt. 

 ist nicht erforderlich, 
 da Haushaltsmittel 
 im Haushaltsjahr zur 
 Verfügung stehen. 

 
Veranschlagung 

 im Finanzplan 
 
       

 im Ergebnisplan 
 
       

 Nein  Ja, mit 
 
       

Kostenträger/ 
Investitionscode 
      
Sachkonto 
      

 
 
Klimaschutz 
 

Klimarelevanz 
 
 

 Nein  
 Ja, positiv 
 Ja, negativ 
 Prüfbedarf 

Veränderungen CO2-
Emissionen 
 

 erhebliche Reduktion 
 geringe Reduktion 
 geringe Erhöhung 
 erhebliche Erhöhung 

Übereinstimmung mit dem Zielen 
bzw. dem Zielkonzept der Stadt Siegen 
 

 Ja  
 Nein 
 Unbekannt 

Bestehen alternative Hand-
lungsoptionen? 
 

 Nein  
 Ja  

 
 

Erläuterung Klimarelevanz 
 
 
 
Begründung (Veränderung / Übereinstimmung / Handlungsoptionen) 
 
 
 

 
 
 
gez. 
 
Steffen Mues 
Bürgermeister 
 
Die Verwaltungsvorlage wurde im Rahmen eines Workflows durch die beteiligten Adressaten 
digital verifiziert und weitergegeben und ist ohne Unterschrift gültig. 
 




